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Bundesstelle Forschung & Literatur  

Rainer von Scharpen 

Tucholskyweg 5  

55127 Mainz  

Tel.: 06131/71727  

EMail: rainervonscharpen@t-online.de 
 

Ankauf von Rundschreiben und Forschungsberichten 

der Arbeitsgemeinschaften im Bund Deutscher Philatelisten e.V.  

Allgemeines  

Zwischen dem Bund Deutscher Philatelisten e.V. und den Arbeits- und Forschungs-

gemeinschaften wird über die Ablieferung der Rundschreiben/Forschungsberichte eine 

Vereinbarung getroffen.  

Der Höchstbetrag, der als Zuschuss für die Lieferung von 8. bzw. 9 Exemplaren, von denen 7 

Exemplare förderfähig sind, ausgezahlt wird, beträgt ab 2021 pro Kalenderjahr maximal 125 

Euro.  

Auf den nächsten Seiten findet sich das ausdruckbare Formular der Vereinbarung zwischen 

dem Bund Deutscher Philatelisten e.V. und den Arbeits-/Forschungsgemeinschaften im BDPh 

e.V.  
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Förderung von Rundschreiben und Forschungsberichten 
der Arbeits- und Forschungsgemeinschaften im Bund Deutscher Philatelisten e.V.  

Allgemeines  

Zwischen dem Bund Deutscher Philatelisten e.V. und den Arbeits-und Forschungsgemeinschaften 
wird über die Ablieferung der Rundschreiben/Forschungsberichte eine Vereinbarung getroffen.  

Der Höchstbetrag, der als Zuschuss für die Lieferung von 8 bzw. 9 Exemplaren, von denen 7 
Exemplare förderfähig sind, ausgezahlt wird, beträgt pro Kalenderjahr maximal 125 Euro.  

VEREINBARUNG  
zwischen dem Bund Deutscher Philatelisten e.V. und der Arbeits-/Forschungsgemeinschaft:  

 

(Name der ArGe/ForGe bitte eintragen)  

Die Arbeits-/Forschungsgemeinschaft verpflichtet sich, ab dem 1.1.2021 an den Bund Deutscher 
Philatelisten e.V. zu Händen der Bundesgeschäftsstelle in Bonn, von ihren Forschungsberichten/ 
Rundschreiben jeweils 8 bzw. 9 Exemplare, davon 7 bezuschusst, zu liefern. Für die der 
Bundesgeschäftsstelle gelieferten Exemplare ist folgender Verteiler vorgesehen:  

1. und 2. Exemplar zur Weiterleitung der beiden kostenlosen Pflichtexemplare an die Deutsche 
Bibliothek in Leipzig.  

3. Exemplar  an Rainer von Scharpen, Bundesstelle Forschung & Literatur, zur Auswertung für 
die Redaktion philatelie Danach erfolgt Weitergabe an die Philatelistische 
Bibliothek Hamburg  

4. Exemplar  an die Redaktion der BDPh-Verbandzeitschrift „philatelie“  

5. Exemplar  an die Philatelistische Bibliothek „Heinrich Köhler“ des Vereins für 
Briefmarkenkunde Frankfurt/Main  

6. Exemplar  an die Stadtbibliothek – Philatelistische Bibliothek – München  

7. Exemplar  an das Museum für Kommunikation Berlin 

8. Exemplar  an den Verband Österreichischer Philatelisten-Vereine, Wien  

 
Die Forschungsberichte/Rundschreiben von ArGen mit deutschen Themen werden als 9. Exemplar an 
die Germany Philatelic Society/USA weitergeleitet. 
 

Auch wenn der Betrag von 125,- € in den Selbstkosten überschritten sein sollte, verpflichtet sich die 
Arbeits/Forschungsgemeinschaft, sämtliche bis zum Ende des betreffenden Jahres erscheinenden 
Mitteilungsblätter/ Forschungsberichte zu den Bedingungen zu liefern. Sonderschriften sind von 
dieser Vereinbarung nicht betroffen.  
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Jeder Sendung ist eine entsprechende Rechnung beizufügen. Die Exemplare sind grundsätzlich nur an 
den  

Bund Deutscher Philatelisten e.V. 
Mildred-Scheel-Straße 2 
53175 Bonn  

zu senden.  

Die letzte Rechnungsstellung für Exemplare des laufenden Jahres kann bis zum 10. Dezember 
erfolgen.  

Geht bis zum 10. Dezember eines jeden Jahres keine Veränderungsmeldung ein, gilt diese 
Vereinbarung auch für das folgende Jahr.  

Es versteht sich von selbst, dass alle Mitglieder der Arbeits-/Forschungsgemeinschaft mit Wohnsitz in 
Deutschland entweder über einen der 16 regionalen Landesverbände, über den Verband 
Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften oder als Direktmitglied dem Bund Deutscher Philatelisten 
angehören müssen. Auslandsmitglieder müssen einem von der FIP-anerkannten Philatelistenverband 
angehören.  

Für die Arbeits-/Forschungsgemeinschaft:  

Datum  Unterschrift  Name in Druckschrift  

Für den Bund Deutscher Philatelisten e.V.:  

Datum  Unterschrift  Name in Druckschrift  
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